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Betrifft:   Entwurf für ein 2. Euro-Justiz-Begleitgesetz; 
     Begutachtungsverfahren 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
 
Namens des Wiener Bühnenvereins, Hanuschhof, Hanuschgasse 3, 1010 Wien, erlaube 
ich mir, zum Entwurf für ein zweites Euro-Justiz-Begleitgesetz, nachfolgende 
Stellungnahme abzugeben: 
 
Mit dem gegenständlichen 2. Euro-Justiz-Begleitgesetz im Entwurf wird beabsichtigt, 
insgesamt 57 Gesetze zu ändern.  
 
Bereits dies zeigt die Unübersichtlichkeit und fehlende Praxisnähe dieses Gesetzes. 
 
Vor allem für Rechtsanwender erscheint die gewählte Vorgangsweise ausgesprochen 
unübersichtlich, umständlich und praxisfremd. 
 
Es wird daher angeregt, sämtliche Euro-Begleitvorschriften in einer übersichtlichen 
Form und in ihrer Gesamtheit wiederzuverlautbaren. 
 
In der Hoffnung, dass diese Anregung Beachtung findet verbleibe ich 
 

mit vorzüglicher Hochachtung 
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